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I. Individual-Training von Leistungssport- sowie Hobby- und Breitensportpaare 
Zusätzlich zu den Grundregeln sind die Regeln, die auf Seite 3 unter „Fall 1“ beschrie-
ben sind, zu beachten! 

II. Training der Leistungssport- bzw. Hobby- und Breitensportpaare in Kleingrup-
pen 
Zusätzlich zu den Grundregeln sind die Regeln, die auf Seite 4 unter „Fall 2“ beschrie-
ben sind, zu beachten! 

III. Normales Gruppentraining der Leistungs- bzw. Hobby- und Breitensportpaare 
Zusätzlich zu den Grundregeln sind die Regeln, die auf Seite 4 unter „Fall 3“ beschrie-
ben sind, zu beachten! 

IV. Tänzerische Früherziehung in unseren Kindertanzgruppen 
Zusätzlich zu den Grundregeln sind die Regeln, die auf Seite 4 unter „Fall 4“ beschrie-
ben sind, zu beachten! 
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1. GRUNDREGELN/PFLICHTEN DER MITGLIEDER UNSERES TANZSPORTVEREINES 
BEI BENUTZUNG DER TRAININGSSTÄTTE IN DER HOLBEINSTRAßE 7 IN 66424 
HOMBURG/ERBACH  

Aufgrund der derzeitigen Beschränkungen wird ein Regel-Betrieb in nächster Zeit nicht 
möglich sein. Wir wollen trotzdem versuchen, das Training – wenn auch unter etwas an-
deren Vorzeichen und unter Einhaltung der aktuell geltenden Sonderregeln – wieder auf-
zunehmen.  
Für alle Mitglieder, die am Trainingsbetrieb wieder teilnehmen wollen und die Trainings-
stätte betreten, gilt:  

• Eine Teilnahme am Training ist ohne die vorgeschriebenen Nachweise hinsichtlich 
des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nicht mög-
lich. Die zugrunde liegende Abstrichentnahme darf nicht länger als 24 Stunden zu-
rückliegen. Der zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert-Koch-
Instituts erfüllen. 

• Der Zutritt zur Trainingsstätte ist grundsätzlich beschränkt. Der Zutritt zum Gebäude 
nach Klingeln ist nur möglich, wenn autorisierte Personen die Tür öffnen. Die Trai-
ningsstätte selbst wird grundsätzlich nach dem Training wieder verschlossen.  

• Eine Warteschlange vor dem Zutritt zum Gebäude ist zu vermeiden. 
• Beim Betreten des Gebäudes, im Treppenhaus und in den Fluren ist ein Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen und es gilt das Distanzgebot von 1,5 m zwischen Per-
sonen.  

• Bei jedem Betreten der Trainingsstätte gilt: die Hände sind mit Seife zu waschen 
und ggf. zu desinfizieren. 

• Fühlt sich ein Mitglied krank oder hatte ein Mitglied innerhalb der letzten 14 Tage 
Kontakt mit einer Person, die an SARS-CoV-2 erkrankt ist, so ist es vom Training 
auf jeden Fall ausgeschlossen.   

• Im Verdachtsfall bzw. bei einer Ansteckung eines am Trainingsbetrieb teilenehmen-
den Mitglieds an COVID-19 muss der Trainingsbetrieb unverzüglich eingestellt wer-
den. 

• Für die Trainingsstätte werden Dokumente zur Nachverfolgung (s. Anlage 2 und 3) 
geführt, so dass die Kontakte der Tänzer dokumentiert sind und jederzeit nachver-
folgt werden können.   

• Es wird eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Kontaktflächen wie Tür-
klinken, Geländer und Musikanlage sowie von Geräten, die von mehreren Mitglie-
dern genutzt werden, durchgeführt.  

• Auf den Toiletten werden neben den Handwaschbecken Anweisungen zur ord-
nungsgemäßen Handhygiene ausgehängt. 

• Im Umkleideraum ist der Mindestabstand von 1,5 m ebenfalls einzuhalten.  
• Toilettenanlage: Über die vom Vermieter festgelegten Reinigungsintervalle hinaus 

werden die Toiletten vor der Benutzung desinfiziert.  
• In der aktuellen Situation ist es leider nicht möglich, Begleitpersonen als Gäste in 

der Trainingsstätte zu begrüßen, um die Nachverfolgbarkeit der Kontakte zu ge-
währleisten. Die Trainingsstätte steht ausschließlich unseren Mitgliedern zur Verfü-
gung.  

• Vereinsleben in Form von Versammlungen, Feiern und Treffen aller Art in Bistro 
oder Aufenthaltsräumen sind derzeit nicht gestattet. Die Türen werden entspre-
chend gekennzeichnet. 
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• Die Trainingsstätte ist nach jeder Benutzung mindestens 30 Minuten zu lüften. 
• Nach Trainingsende ist der Trainingsraum zügig zu verlassen. Damit es nicht zu 

Staus oder Engpässen kommt, muss jede Gruppe warten, bis die vorherige Gruppe 
den Raum vollständig verlassen hat. Erst dann darf der Raum betreten werden. 

• Um allen Mitgliedern die Möglichkeit zum Training zu geben, wird es notwendig 
sein, die Länge von Gruppen- und freiem Training zu begrenzen. Vom Vereinsvor-
stand wird ein „CORONA-Raum- und Zeitnutzungsplan“ erstellt, der von allen Mit-
gliedern zu beachten ist. 

• Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden. Hiervon ausgenommen sind Per-
sonen, die in häuslicher Gemeinschaft leben. 

• Neuaufnahme von Mitgliedern und Erstkontakt ist nur nach vorheriger Anmeldung 
und wenn der Interessent bereit ist, die „Dokument zur Nachverfolgung der Teilneh-
mer am freien Training“ (s. Anlage 2) zu unterzeichnen und den vorgeschriebenen 
Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorlegt, möglich. 

• Kontrollen zur Einhaltung dieser Regeln werden vom Vereinsvorstand durchge-
führt. 

• Informationen zum aktuellen Stand der Nutzungsregeln sowie ein Plakat mit den 
grundlegenden Hygieneregeln werden als Aushang an den beiden Anschlagsbret-
tern und zusätzlich auf der Homepage den Mitgliedern gemacht (mit Stand und 
Gültigkeit). 

• Die Trainer verpflichten sich, ihre Gruppenteilnehmer ausreichend über die Hygi-
ene- und Abstandsregeln zu unterrichten und die vorgeschriebenen Nachweise hin-
sichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
kontrollieren.  

2. FALL I    
Individualtraining ohne Trainer (freies Training paarbezogen oder als Einzelper-
sonen) 

• Die Grundregeln sind immer einzuhalten.  
• Jedes Paar/jede Person trainiert alleine in der Trainingsstätte. 
• Es muss von jeder Person das „Dokument zur Nachverfolgung der Teilnehmer 

am freien Training“ (s. Anlage 2) ausgefüllt und unterschrieben werden. So wer-
den die möglichen Kontaktketten darstellbar. 

• Die Einheiten pro Training sind begrenzt auf 2,0 h (incl. Umzieh- und Lüftungs-
zeit). 

• Die Distanzregel von min. 1,5 m ist grundsätzlich beim Wechsel der Paare 
(Kommen/Gehen) einzuhalten. 

• Bei Paaren, die in häuslicher Gemeinschaft leben, ist Körperkontakt beim Tan-
zen erlaubt, soweit dieser zwingend notwendig ist. 

• Für Paare, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, ist nur kontaktfreies Trai-
ning erlaubt. 

• Personen/Paare, die sich in der Risikogruppe befinden, wird dieses Individual-
training als Trainingsform vom Verein empfohlen, um so die Kontakte zu ande-
ren Personen zu reduzieren. 
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3. FALL II 
Tanzsportspezifisches Kleingruppentraining mit Trainer (Erwachsene) 

• Die Grundregeln sind immer einzuhalten.  
• Bis zu vier Paare plus Trainer gleichzeitig im Trainingsaal (Flächeneinteilung s. 

Anlage 1a). Die Distanz der Paare untereinander von mindestens 1,5 m ist im-
mer einzuhalten. Eine optische Trennung/Kennzeichnung des Saales in Einzel-
bereiche für die Paare ist anzubringen. 

• Bis zu 10 Personen einschl. Trainer gleichzeitig im Tanzsaal bei kontaktfreiem 
Training (Flächeneinteilung s. Anlage 1b). Die Distanz der Personen unterei-
nander von mindestens 1,5 m ist immer einzuhalten. Eine optische Tren-
nung/Kennzeichnung des Saales in Einzelbereiche für die einzelnen Personen 
ist anzubringen. 

• Gruppen werden in einem Zeit- und Raumplan festgelegt.  
• Zusätzlich werden Mitglieder/Paare einer Gruppe fest zugeordnet. Ein Tausch 

der Termine bzw. der Gruppenmitglieder ist nicht möglich.  
• Das „Dokument zur Nachverfolgung der Teilnehmer von Kleingruppen“ (s. An-

lage 3) muss von allen ausgefüllt und unterschrieben werden. Zusätzlich muss 
der Trainer die vorgeschriebenen Nachweise hinsichtlich des Nichtvorliegens 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu kontrollieren und das Do-
kument ebenfalls unterschreiben. 

• Die Einheiten pro Training sind begrenzt auf 1,5 h (incl. Umzieh- und Lüftungs-
zeit).  

• Der Trainer hält während des gesamten Trainings den Mindestabstand vom 1,5 
m zu den Paaren ein. Hilfestellungen und Synchronkorrektur werden ausge-
setzt. Sollte der Trainer den Mindestabstand unterschreiten müssen, so muss 
er eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.  

• Bei Paaren, die in häuslicher Gemeinschaft leben oder eine feste Tanzpartner-
schaft haben, ist Tanzen mit Körperkontakt erlaubt, soweit dieser zwingend not-
wendig ist. 

• Intensives Ausdauertraining/Endrundentraining ist nicht gestattet, um eine ver-
stärkte Atmung und damit einen größeren Ausbreitungsradius der Aerosole zu 
vermeiden.  

• Für Paare, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung während des Trainings vorgeschrieben. 

• Risikopersonen dürfen auf eigene Verantwortung trainieren.  
• Die Trainingspause in den Schulferien entfällt für alle Mitglieder, um das Trai-

ningsangebot trotz der Kleingruppen für alle Mitglieder aufrechterhalten zu kön-
nen.  

4. FALL III 
Training von größeren Gruppen bis zu 15 Paaren mit Trainer (Erwachsene)  

• Bleibt bis auf weiteres ausgesetzt 

5. FALL IV 
Training von Gruppen mit Trainer (Kinder bis 12 Jahre)  

• Bleibt bis auf weiteres ausgesetzt 
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Anlage 1a:  
Flächenplan für Kleingruppentraining mit Körperkontakt (s. Fall 2) 
 

 



6 

Anlage 1b:  
Flächenplan für Kleingruppentraining ohne Körperkontakt (s. Fall 2) 
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Anlage 2:  
Dokument zur Nachverfolgung der Teilnehmer am freien Training 
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Anlage 3:  
Dokument zur Nachverfolgung der Teilnehmer von Kleingruppen 
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Dieses Konzept wurde durch den Vorstand des RRC Homburg in Vertretung durch 
Hans-Werner Kirz und Cathrin A. Lang mit Hilfe der fachlichen Beratung durch den 
Desinfektor Sascha Meyer erstellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
 Hans-Werner Kirz Cathrin A. Lang 
 1. Vorsitzender Jugendwartin 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
 Sascha Meyer  
 Desinfektor 


